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1. Grundsatz 
 

§ 16 d Zweites Sozialgesetzbuch (SGB II)1 ist einheitlich für alle Arbeitslosengeld-II-Bezieher/innen 

anzuwenden. Die Förderung erfolgt aus dem Budget für Eingliederungsleistungen, das der AHA 

zur Verfügung gestellt wird. 

 

2. Zielsetzung/ Zielgruppe  
 

Das vorrangige Ziel öffentlich geförderter Beschäftigung ist die (Wieder-) Heranführung von er-

werbfähigen Hilfebedürftigen an den allgemeinen Arbeitsmarkt. Sie dient sowohl dazu, die „soziale 

Integration“ zu fördern als auch die Beschäftigungsfähigkeit der Hilfebedürftigen zu erhalten bzw. 

wiederherzustellen, und damit die Chance zur Integration in den regulären Arbeitsmarkt zu erhö-

hen. Sie liefert Erkenntnisse über Eignungs- und Interessenschwerpunkte der Hilfebedürftigen, 

über bereits vorhandene Qualifikationen sowie über Motivation und Arbeitsbereitschaft. Hilfebe-

dürftigen ohne Berufsabschluss soll die vermittelte Arbeitsgelegenheit zur Verbesserung ihrer be-

ruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten dienen, ohne jedoch Maßnahmen der Berufsausbildung, Be-

rufsvorbereitung oder der beruflichen Weiterbildung zu ersetzen. 

 

3. Nachrangigkeit 
 
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung im Sinne von § 16 d („Hellweg-Jobs“) sind 

stets nachrangig gegenüber der Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung, der Qualifizierung und an-

deren Eingliederungsinstrumenten („ultima ratio“).  

 
4. Voraussetzungen für Hellweg-Jobs 
 

Hellweg-Jobs müssen zusätzlich sein und im öffentlichen Interesse liegen. Die Begriffe „Zusätz-

lichkeit“ und  „öffentliches Interesse“ werden im Folgenden näher bestimmt.  

a. Zusätzlichkeit 
 

Für die Bestimmung der Zusätzlichkeit im Rahmen des § 16 d ist seit dem 01.01.2005 § 261 Abs. 

2 SGB III analog anzuwenden:  

 

                                                           
1 § 16 d SGB II lautet: Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit finden können, sollen Arbeitsgelegenheiten geschaffen wer-
den. Werden Gelegenheiten für im öffentlichen Interesse liegende, zusätzliche Arbeiten gefördert, ist den erwerbsfähigen Hilfebedürfti-
gen zuzüglich zum Arbeitslosengeld II eine angemessene Entschädigung für Mehraufwendungen zu zahlen; diese Arbeiten begründen 
kein Arbeitsverhältnis im Sinne des Arbeitsrechts; die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das Bundesurlaubsgesetz mit Ausnahme 
der Regelungen über das Urlaubsentgelt sind entsprechend anzuwenden; für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften erwerbs-
fähige Hilfebedürftige nur wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
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Demgemäß sind Arbeiten dann zusätzlich, wenn sie ohne die Förderung nicht, nicht in diesem 

Umfang oder erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden. Arbeiten, die auf Grund einer 

rechtlichen Verpflichtung durchzuführen sind oder die üblicherweise von juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts durchgeführt werden, sind nur förderungsfähig, wenn sie ohne die Förderung 

voraussichtlich erst nach zwei Jahren durchgeführt werden.  

 

Maßstab für die Beurteilung der Zusätzlichkeit sind  die durchzuführenden Arbeiten; die Zu-

sätzlichkeit der Arbeiten ist eingehend zu prüfen.  Soweit z. B. im Kranken- und Pflegebereich 

vorgegebene Stellenpläne auf der Grundlage gesetzlicher Vorgaben oder im Grünbereich Pflege-

pläne vollständig ausgeschöpft sind, handelt es sich bei darüber hinausgehenden Arbeiten um 

Arbeiten, die nicht in diesem Umfang durchgeführt werden können.  

 

b. Öffentliches Interesse  
 

In analoger Anwendung des § 261 Abs. 3 SGB III liegen die im Rahmen von Hellweg-Jobs durch-

geführten Arbeiten im öffentlichen Interesse, wenn das Arbeitsergebnis der Allgemeinheit dient. 

Arbeiten, deren Ergebnis überwiegend erwerbswirtschaftlichen Interessen oder den Interessen 

eines begrenzten Personenkreises dient, liegen nicht im öffentlichen Interesse. Das Vorliegen des 

öffentlichen Interesses wird nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass das Arbeitsergebnis auch 

den beschäftigten Arbeitnehmern eines Hellweg-Jobs zugute kommt, wenn sichergestellt ist, dass 

die Arbeiten nicht zu einer Bereicherung Einzelner führen. Die Gemeinnützigkeit eines Trägers von 

Hellweg-Jobs allein ist nicht hinreichend für die Annahme, dass die durchgeführten Arbeiten im 

öffentlichen Interesse liegen. Arbeiten in gewerblichen Unternehmen dürfen nicht den Interessen 

Einzelner dienen.  

 

5. Zuwendungen der AHA 
 

Die AHA gewährt Zuwendungen nach Maßgabe dieser Richtlinie für die Vergütung von Ausgaben, 

die bei der Durchführung von arbeitsmarktpolitischen Projekten entstehen. Ein Anspruch auf Ge-

währung einer Zuwendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die AHA aufgrund ihres pflichtge-

mäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

 

6. Zuwendungsempfänger 
 

Antragsberechtigt hinsichtlich solcher Zuwendungen sind natürliche und juristische Personen, die 

Arbeitslose aus dem Kreis Soest in arbeitsmarktpolitischen Projekten im Kreisgebiet Soest fördern.  

 



 

090401_Richtlinien_Hellweg_Jobs  6 

7. Wettbewerbsneutralität/ keine Verdrängung regulä rer Beschäftigung 
 
 
Der Träger eines Hellweg-Jobs gemäß § 16 d hat durch Abstimmung mit den geeigneten Stellen 

(wie z.B. Handwerkskammer, Handelskammer) dafür Sorge zu tragen, dass 

• bestehenden Unternehmen im Zusammenhang mit der Einrichtung von Hellweg-Jobs keine 

Wettbewerbsnachteile entstehen,  

• Hellweg-Jobs reguläre Beschäftigungsverhältnisse nicht verdrängen oder beeinträchtigen und 

• die Schaffung neuer Arbeitsplätze nicht gefährdet oder verhindert wird.  

Jede Form der Wiederbesetzung von vorübergehend oder dauerhaft frei werdenden regu-

lären Arbeitsplätzen durch Hellweg-Job- Kräfte ist unzulässig. Dies gilt auch für Vertretun-

gen aller Art (z.B. Mutterschutz, Urlaubs- oder Krankheitsvertretungen, Streiks) 

 
 

8. Rahmenbedingungen für die Ausübung von Hellweg-J obs 
 
 
• Kein Arbeitsverhältnis: Hellweg-Jobs stellen kein Arbeits- sondern ein Sozialrechtsverhältnis 

dar. Ein Arbeitsvertrag wird nicht geschlossen. Der Träger der Hellweg-Jobs kann jedoch mit 

dem Teilnehmer andere individuelle Vereinbarungen treffen.  

 

• Eingliederungsvereinbarung: Basis für die Zuweisung in einen Hellweg-Job bildet eine Einglie-

derungsvereinbarung, die zwischen dem/der Arbeitslosengeld II –Empfänger/in und dem/der 

persönlichen Ansprechpartner/in der AHA geschlossen wird. Hiervon kann bei Sofortangeboten 

gemäß § 15 a SGB II jedoch abgewichen werden. 

 

• Mehraufwandsentschädigung: Zuzüglich zum Arbeitslosengeld II ist dem/der Teilnehmer/in 

eine angemessene Mehraufwandsentschädigung zu zahlen. Ausgangspunkt für die Höhe der 

Entschädigung sind grundsätzlich die Aufwendungen, die für die Teilnahme des Hilfebedürfti-

gen an der Maßnahem zusätzlich anfallen. Dabei wird die Mehraufwandsentschädigung nur für 

tatsächlich geleistete Teilnahmezeiten gezahlt (also z.B nicht für Krankheitszeiten, Urlaubstage 

oder an Wochenenden/ Feiertagen). Dem Träger wird jedoch ausdrücklich die Möglichkeit ein-

geräumt, Anreizsysteme zu entwickeln, die individuell und zeitlich gestaffelte Mehraufwands-

entschädigungen in der Spannbreite von 1 € bis 2 € je geleisteter Arbeitsstunde umfassen sol-

len. Die vereinbarte Mehraufwandsentschädigung wird auch für die Dauer von Qualifizie-

rungsmaßnahmen gezahlt. 

 

• Fahrkostenzuschüsse: Die Teilnehmer/innen erhalten für jeden vollen km grundsätzlich Fahrt-

kosten, wenn die Entfernung zwischen Wohnung und Einsatzstelle mind. 4 km beträgt.  
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• Sozialversicherung: Die Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung des erwerbsfähigen Hilfe-

bedürftigen ist im Rahmen der Weiterzahlung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Siche-

rung des Lebensunterhalts) gewährleistet. 

 

• Arbeitsschutz/ Haftung: Der Träger der Hellweg-Jobs ist im Rahmen des Arbeitsschutzes für 

die Absicherung von Unfall- und Haftungsschäden verantwortlich. Er hat eine entsprechende 

Unfallversicherung der Teilnehmer/innen nachzuweisen. Der/Die Teilnehmer/in am Hellweg-

Job haftet für Schäden während der Tätigkeit nur wie ein/e Arbeitnehmer/in. 

 

• Urlaubsanspruch: Das Bundesurlaubsgesetz findet mit Ausnahme der Vorschriften über das 

Urlaubsentgelt entsprechende Anwendung.  

 

• Arbeitszeit: Die Arbeitszeit der Teilnehmer/innen beträgt zwischen 15 und 30 Stunden pro Wo-

che. Bei durchgeführten Qualifizierungen kann die Arbeitszeit auch bis zu 38,5 Stunden wö-

chentlich umfassen. 

 

• Arbeitsgenehmigung: Die Beschäftigung von ausländischen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in 

Hellweg-Jobs ist arbeitserlaubnisfrei. 

 

• Führungszeugnis: Voraussetzung für eine Zuweisung von Teilnehmern ist in vielen Bereichen 

ein untadeliger Lebenslauf, der durch die Vorlage eines Führungszeugnisses nachgewiesen 

werden kann. Insoweit ist die Einsatzstelle berechtigt, vor Aufnahme des Hellweg-Jobs ein 

Führungszeugnis zu verlangen.  

 

• Einsatz der Teilnehmer/innen: Die Teilnehmer/innen dürfen nur im Rahmen der bewilligten 

Arbeiten eingesetzt werden. 

 

• Verbot der Arbeitnehmerüberlassung: Eine Arbeitnehmerüberlassung von Teilnehmern/innen 

an Hellweg-Jobs ist unzulässig. 

 

• Mitteilungspflicht der Teilnehmer/innen: Unabhängig von der Anzeige- und Bescheinigungs-

pflicht nach § 56 SGB II haben die Teilnehmer/innen dem Träger und der AHA unverzüglich al-

le persönlichen förderungs- und beschäftigungsrelevanten Änderungen mitzuteilen. 

 

• Zuweisungsdauer/ zeitlicher Umfang: Im Hinblick auf die Nachrangigkeit der Hellweg-Jobs ge-

genüber der Vermittlung in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat sich die Zuwei-

sungsdauer an individuellen und arbeitsmarktlichen Erfordernissen zu orientieren. Der zeitliche 

Umfang des Hellweg-Jobs ist so festzulegen, dass die Eigeninitiative für die berufliche Integra-
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tion möglich ist. Entscheidungen dazu trifft der/die persönliche Ansprechpartner/in der AHA. Mit 

entsprechender Begründung ist eine Zuweisung auch für einen längeren Zeitraum als 6 Mona-

te möglich (z.B. bei Hellweg-Jobs bezogen auf Schuljahr bzw. Kindergartenjahr). 

 

• Weigerung des Hilfebedürftigen: Weigert sich der erwerbsfähige Hilfebedürftige trotz Belehrung 

über die Rechtsfolgen, einen zumutbaren Hellweg-Job aufzunehmen oder fortzuführen, ohne 

für sein Verhalten einen wichtigen Grund nachzuweisen (§ 31 Abs. 1 Ziffer 1c SGB II), erfolgt 

die Absenkung (ggf. der Wegfall) des Alg II nach den Regelungen des § 31 SGB II (Verwal-

tungsakt). Die Gründe über die Ablehnung oder Beendigung eines Hellweg-Jobs sind durch 

den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mündlich oder schriftlich darzulegen und vom persönli-

chen Ansprechpartner/ Fallmanager zu dokumentieren. Diese Stellungnahme des erwerbsfähi-

gen Hilfebedürftigen dient als Grundlage für die Entscheidung über Absenkung/ Wegfall des 

Alg II nach § 31 SGB II. 

 

• Abberufung in reguläre Beschäftigung: Aufgrund der Nachrangigkeit von Hellweg-Jobs beruft 

die AHA Teilnehmer an Hellweg-Jobs ab, wenn eine Vermittlung in reguläre Beschäftigung 

möglich ist.  

 

• Beirat und Trägerversammlung: Der Bedarf an Hellweg-Jobs und der damit verbundene finan-

zielle Gesamtrahmen werden durch die Trägerversammlung festgelegt und können unterjährig 

angepasst werden. Die Beteiligten des örtlichen Arbeitsmarktes werden durch den Beirat der 

AHA eingebunden. Vierteljährlich wird den Mitgliedern der Trägerversammlung und des Beira-

tes eine Übersicht über alle genehmigten und abgelehnten AGH- Anträge zur Information vor-

gelegt. 

 
 

9. Verfahren 
 

a. Antragsverfahren 
 

Anträge auf Durchführung eines Hellweg-Jobs sind an die Arbeit Hellweg Aktiv (AHA), Paradieser 

Weg 2, 59494 Soest, zu richten. 
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b. Bewilligungsverfahren 
 

Über die Anträge auf Durchführung eines Hellweg-Jobs entscheidet die AHA nach pflichtgemäßem 

Ermessen. Die Anerkennung eines Hellweg-Jobs wird grundsätzlich unbefristet erteilt. Bei Hell-

weg-Jobs in Projekten wird die Anerkennung grundsätzlich bis zum jeweiligen Projektende erteilt. 

Treten in einem anerkannten Hellweg-Job Änderungen ein, ist ein neuer Antrag auf Durchführung 

eines Hellweg-Jobs an die AHA zu richten. 

 

c. Grundsätze für die Bewilligung 
 

• Kerngeschäft: Koordinierung, Planung, Steuerung, Prüfung der Voraussetzungen, Förderent-

scheidung, Bewilligung von Hellweg-Jobs, Zuweisung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen so-

wie Mittelbewirtschaftung, Kontrolle von Hellweg-Jobs und Ahndung von Leistungsstörungen 

gehören zum Kerngeschäft der AHA. Eine Übertragung des Kerngeschäfts oder von Teilen des 

Kerngeschäfts an Dritte unter Abgabe der Verantwortung ist nicht zulässig. Dies schließt je-

doch nicht aus, dass sich die AHA zur Unterstützung der Dienste von Dritten bedient. 

 

• Konzept: Der Träger von Hellweg-Jobs hat der AHA im Hinblick auf eine gesetzeskonforme, 

ordnungsgemäße und Erfolg versprechende Durchführung sowie unter dem Aspekt der Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit mit dem Förderantrag vor Beginn der Arbeiten eine konkrete 

aussagekräftige Beschreibung des Projekts vorzulegen. Dabei ist insbesondere auf folgende 

Kriterien ausführlich einzugehen: 

o Ziel des Hellweg-Job-Projekts 

o Begründung für das öffentliche Interesse und die Zusätzlichkeit der Arbeiten 

o Tätigkeitsbeschreibung/ Arbeitsinhalte/ Einsatzfelder 

o Beschreibung von  Einsatzstellen 

o Beginn und Dauer der Arbeiten 

o Umfang und Verteilung der Arbeitszeit 

o Einsatzort(e) 

o Art, Umfang und Qualität von Betreuung und Qualifizierung 

o Qualifikation des eingesetzten Anleiterpersonals 

o Höhe und Zusammensetzung der voraussichtlichen Kosten 

o Finanzierung der Hellweg-Jobs (Kostenkalkulation, Einnahmen, Zuschüsse Dritter) 

o Begründung für die Notwendigkeit einer Kostenpauschale und deren Höhe 

 

• Zuweisung und Besetzungsgarantie: Die AHA führt eine Positivliste der eingereichten Hellweg-

Jobs (Poolbildung). Die dort aufgeführten Hellweg-Jobs müssen von der AHA jedoch nicht voll-
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ständig besetzt werden (keine Besetzungsgarantie gegenüber der AHA). Die Hellweg-Jobs sol-

len möglichst passgenau und sinnvoll besetzt werden. Sie werden jedoch auch zur ausschließ-

lichen (psychosozialen) Betreuung von Menschen geschaffen und besetzt (also für Menschen, 

deren Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt nicht mehr möglich erscheint). 

 

• Kostenerstattung für den Träger: Die AHA erstattet dem Träger die Kosten wie folgt: 

o Regiekostenpauschale in Höhe von € 57,- monatlich,  

o Mehraufwandsentschädigung in Höhe von € 1,50 pro tatsächlich geleisteter  

Arbeitstunde sowie 

o die jeweils ersatzfähigen Fahrkosten.  

Durch die Regiekostenpauschale sind grundsätzlich alle zur Durchführung des Projekts not-

wendigen Aufwendungen des Trägers abgegolten. Hierzu zählen zusätzlich zum Verwaltungs-

aufwand des Trägers auch Kosten für die Erstellung von Führungszeugnissen oder für not-

wendige medizinische Begutachtungen wie z.B. Hygieneuntersuchungen. Darüber hinausge-

hende Kosten können jedoch in Absprache mit der AHA gegen Vorlage von Einzelnachweisen 

zusätzlich übernommen werden. Wird in begründeten Fällen eine höhere Mehraufwandsent-

schädigung als € 1,50 pro Stunde gezahlt, so wird die Differenz zusätzlich an den Träger er-

stattet. Entsprechende Regelungen sind in die Eingliederungsvereinbarung aufzunehmen.  

Bei längerfristiger Erkrankung informiert der Träger den/die persönliche/n Ansprechpartner/in 

der AHA. Über die weitere Vorgehensweise wird im Einzelfall entschieden.  

Für jeden Fördermonat in Hellweg-Jobs wird bei einer Besetzung von bis zu 14 Teilnehmerta-

gen an den Träger die Hälfte der bewilligten Regiekostenpauschale, ab 15 Teilnehmertagen 

die volle Regiekostenpauschale ausgezahlt. 

 

• Umsatzsteuer: Regiekosten und Mehraufwandsentschädigung unterliegen als echter Zuschuss 

nicht der Umsatzsteuerpflicht. Dies gilt auch für Qualifizierungsmodule während der Hellweg-

Jobs, die vom Träger selbst durchgeführt werden. 

 

• Entwicklungs- und Eingliederungsplan: Der Träger erstellt Entwicklungs- und Eingliederungs-

pläne sowie Abschlussberichte, die er mit dem/der zuständigen Fallmanager/in bzw. Persönli-

che Ansprechpartner/in der AHA bespricht (erarbeitete Vorlage für den Bericht als Mindest-

standard).  

 

• Eingliederungsprämie: Zusätzlich zu der Kostenerstattung erhält der Träger eine Prämie von   

€ 1.000, wenn ein Teilnehmer in unmittelbarem Anschluss an die Teilnahme an einem Hell-

weg-Job in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vermittelt wird. Der An-

spruch auf eine Eingliederungsprämie entsteht jedoch nur dann, wenn die Vermittlung aus-

schließlich durch aktives Handeln des Trägers zustande kommt. Die Prämie wird ausgezahlt, 
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nachdem der Nachweis einer mindestens sechsmonatigen sozialversicherungspflichtigen Be-

schäftigung erbracht wurde. 

 

• Kosten der Qualifizierung und Eingliederung: Die Kosten für zusätzliche, vom Träger im Hin-

blick auf die Eingliederung der Teilnehmer/innen durchgeführte Projekte, wie z.B. die Teilnah-

me einzelner Teilnehmer/innen an Qualifizierungsmaßnahmen oder die zusätzliche sozialarbei-

terische Betreuung einiger Teilnehmer/innen o. Ä., können von der AHA übernommen werden, 

wenn das jeweilige Projekt zur Eingliederung notwendig und sinnvoll war und ihre Durchfüh-

rung zuvor in der Eingliederungsvereinbarung festgelegt worden war. Die Kosten für notwendi-

ge Arbeitsschutzkleidung können unter denselben Voraussetzungen übernommen werden. Die 

Entscheidung über eine Kostenübernahme treffen die zuständigen Persönliche Ansprechpart-

ner/innen und Fallmanager/innen der AHA. Es können folgende Kosten pauschaliert erstattet 

werden:  

o 35 € pro nachgewiesener Stunde für den notwendigen Einsatz einer pädagogischen 

Fachkraft  

o für notwendige Arbeitsschutzkleidung: 

� jeweils einmalig 50 € Arbeitsschutzkleidung (z.B. Regenschutz, Parka, Stiefel, 

Kittel, Handschuhe, Wintermütze etc.) 

 

• Informationsaustausch: Der/die zuständige Persönliche Ansprechpartner/in bzw. Fallmana-

ger/in der AHA lädt den/die Hellweg-Jobber grundsätzlich 2 Monate nach Antritt des Hellweg-

Jobs ein, um eine Rückmeldung über den Verlauf des Hellweg-Jobs zu erhalten. Die Ergebnis-

se des Gesprächs werden in VerBIS dokumentiert. Soweit erforderlich wird nach der Befra-

gung ein Trägergespräch geführt. Grundlegende Feststellungen zu möglichen Mängeln werden 

an die Bereiche „Markt und Finanzen“/ „Geschäftsführung“ der AHA weitergegeben. 

 

• Umsetzung/ Gesamtverantwortung des Trägers: Der Träger des Hellweg-Jobs darf die förde-

rungsfähigen Arbeiten mit den zugewiesenen Teilnehmern/innen nur entsprechend dem bewil-

ligten Hellweg-Job- Konzept durchführen. Im Fall der Beschäftigung von Teilnehmern/innen in 

Einsatzstellen außerhalb der Betriebsstätten des Trägers obliegt dem Träger die Gesamtver-

antwortung. 

 

• Verwendung der Mittel: Die Fördermittel sind vom Träger der Hellweg-Jobs zweckentspre-

chend zur Durchführung des Projekts zu verwenden. Der Träger hat Belege zu Prüfzwecken 

mindestens 5 Jahre aufzubewahren.  
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• Teilnehmerbeurteilung: Auf der Basis des § 61 SGB II hat der Träger der Hellweg-Jobs eine 

individuelle Teilnehmerbeurteilung zur Ergänzung des Kundenprofils durch die AHA zu erstel-

len. 

 

• Kontrolle: Der Träger der Hellweg-Jobs hat der AHA zwecks Überprüfung des Projekts die Ein-

sicht in Geschäftsunterlagen sowie den Zutritt zu den Geschäftsräumen bzw. zu den Arbeitsor-

ten und Einsatzstellen zu gewähren.  

 
10.  Verschiedenes 
 
 
Sachverhalte, die nicht in diesen Richtlinien gereg elt sind oder die zwischen den Trägern 

und der AHA zu unterschiedlichen Auffassungen führe n, werden mit dem Ziel einer einver-

nehmlichen, unbürokratischen und pragmatischen Rege lung zwischen den Trägern und der 

AHA erörtert. Die „Arbeitshilfe zur Umsetzung von H ellweg-Jobs (in der jeweils geltenden 

Fassung) kann als Entscheidungsgrundlage herangezog en werden. 

 

Das Verfahren und weitere Einzelheiten sind der Arb eitsablaufdarstellung auf der nächsten 

Seite zu entnehmen. 

 

Die Beschlüsse der AHA-Trägerversammlung vom 27.10. 2005 sind – soweit sie nicht aus-

drücklich in diese Richtlinien übernommen wurden – bei der Abwicklung der Hellweg-Jobs 

gemäß § 16 d zu berücksichtigen. 
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Anlage 1:  Darstellung der neuen Arbeitsabläufe für  die Hellweg-Jobs ab 01.01.2006 
Stand: 01.04.2009 
 

Antrag auf 
Einrichtung 

Hellweg-Job an 
AHA

Antrag wird von 
AHA begründet 

abgelehnt
Verwaltungsakt

Antrag wird von 
AHA genehmigt
Verwaltungsakt

Genehmigungs-
bescheid der AHA 

an Träger
Genehmigungs-
bescheid an AHA-
Fallmanagement

Langzeitarbeits-
loser

Genehmigte 
Einsatzstelle

AHA
Team Markt und 

Finanzen
Träger

Verwaltung
Finanzen

Abrechnung
Mehraufwandsentschädigung incl. Fahrtkosten

EGV

Inhalt der 
Eingliederungs-
vereinbarung 

(EGV):
Dauer der 
Zuweisung
Gfls. höhere 

Mehraufwandsent
schädigung und 
Übernahme der 
Fahrtkosten
Teilnahme an 

einer 
Qualifizierung
Arbeitsschutz-

kleidung
Sozialpädagogisc
he Betreuung 
(Dauer und 
Umfang)

Zuweisung

Träger der 
genehmigten 

Einsatzstelle kauft 
sich die 

Leistungen bei 
anerkannten 
Dritten ein

Auftrag durch 
AHA-

Fallmanagement

Träger der 
genehmigten 

Einsatzstelle führt 
die Leistungen in 
eigener Regie 

durch
Auftrag durch 

AHA-
Fallmanagement

Dritter

Alternative: 
Langzeitarbeits-
lose/r führt in 
Absprache mit 

dem 
Fallmanagement 
eine notwendige 
Qualifizierung 
durch und wird 
dann auf eine 
genehmigte 
Einsatzstelle 
zugewiesen

Entscheidung durch AHA
Grundlagen: Positivliste, öff. 

Interesse, zusätzlich

Auftrag durch 
AHA

Abrechnung zwischen AHA und Drittem

Abrechnung zwischen
AHA und Träger
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Anlage 2: Mögliche Tätigkeitsfelder für Hellweg-Job s im Kreis Soest gemäß § 16 d (Hell-

weg-Job-Positivliste)  2  
 
Betreuung von behinderten Menschen 

In Wohnformen für Menschen mit Behinderungen einsch ließlich Integrationskitas: 

• Begleitdienste bei Arztbesuchen, Einkauf, Behördengänge etc. 

• Mitarbeit bei der Freizeitgestaltung, z.B. Spiele, Spaziergänge, Vorlesen, Besuch kultureller 

Veranstaltungen 

In Förder- und Beschäftigungsbereichen 

• Ergänzende Betreuung 

In Werkstätten für behinderte Menschen 

• Ergänzende Betreuung 

In Berufs- und Bildungswerken 

• Ergänzende Betreuung 

• Mitwirkung bei der Freizeitgestaltung 

 

Seniorenarbeit, Pflege 

Seniorendienste allgemein 

• Begleitdienste 

• Vorlesedienste 

• Fahrdienste für Senioren 

Seniorenbetreuungsdienste unterhalb der Pflege 

• Alltagsbegleitung bei Einkäufen, Arztbesuchen, Behördengängen, etc. 

• Freizeitgestaltung (Vorlesen, gemeinsame Gartenarbeit, Versorgung von Tieren, Kochen, 

Spielen, Alltagsgestaltung) 

• Spaziergänge, Ausfahrt im Rollstuhl 

• Partnerschaften (regelmäßige Besuche, Kontakte zu älteren Menschen in der Häuslichkeit, 

wenn z.B. Angehörige im Urlaub sind) 

Stationäre Pflege 

• Alltagsbegleitung bei Einkäufen, Arztbesuchen, Behördengängen, etc. 

• Freizeitgestaltung (Vorlesen, gemeinsame Gartenarbeit, Versorgung von Tieren, Kochen, 

Spielen, Alltagsgestaltung) 

• Spaziergänge, Ausfahrt im Rollstuhl 

• Partnerschaften (regelmäßige Besuche, Kontakte zu älteren Menschen in der Häuslichkeit, 

wenn z.B. Angehörige im Urlaub sind) 

                                                           
2 Diese Positivliste enthält keine abschließende Aufzählung. Anträge auf Durchführung eines „Hellweg-Jobs“ gemäß 
Ziffer 4 der Richtlinien werden immer individuell geprüft und nach pflichtgemäßem Ermessen durch die AHA entschie-
den. 
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• Zusätzliche Angebote für demenzkranke Menschen (z.B. Gymnastik, Gedächtnistraining) 

 

Mutter-Kind-Vorsorgeeinrichtungen, Reha-Einrichtung en, Krankenhäuser 

• Zusätzliche Unterstützung bei der Durchführung von Kinder- und Jugendfreizeitaktivitäten 

• Ergänzende Lernangebote für Kinder und Jugendliche 

 

Soziale Dienste 

• Integrationshelfer 

• Zur zusätzlichen Betreuung einsamer und kranker Menschen, Obdachloser und Behinder-

ter 

• Als Einkaufshelfer 

• Zur Begleitung von Spaziergängen 

• Zum Vorlesen aus Zeitungen und Büchern 

• Zusätzliche Hilfsdienste in Familienbildungsstätten 

• Zusätzliche Unterstützung in Frauen- und Familienberatungsstellen 

• Möbelbörsen 

• Kleiderkammern 

 

Integration von Zuwanderungen 

• Praktische Unterstützung der Erstintegration im ersten Vierteljahr nach der Ankunft durch 

Lebenshilfe im Alltag (Wohnen, Verkehr, örtliche Orientierung, Einkauf u.a.) 

• Praktische Lernhilfe, insbesondere beim Erwerb deutscher Sprachkenntnisse 

• Aktivierung und Animation für Freizeitangebote, insbesondere im Sport 

 

Tätigkeit in Frauenhäusern, Schutzwohnungen, ambula nte Beratungen 

• Unterstützung bei der Kinderbetreuung 

• Unterstützung und Betreuung gewaltbetroffener Frauen z.B. bei Behördengängen 

• Unterstützung bei Freizeitangeboten 

 

Tätigkeit im Bereich Gesundheit 

• Gesundheitsfördernde Maßnahmen für Kinder und Eltern 

• Begleit- und Schiebedienste 

• Ergänzende Betreuung von geh- und sehbehinderten Menschen 

• Ergänzende Angebote für Patienten/Patientinnen in Krankenhäusern (Vorlesen, Spiele or-

ganisieren usw.) 
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Tätigkeit im Bereich Kultur 

• Entwicklung und Umsetzung von zielgruppengerechten Angeboten zur besseren Vermitt-

lung von Aufgaben und Inhalten 

• Entwicklung, Aufarbeitung und Vermittlung regionaler Geschichte als Angebot für Auslän-

der/innen 

• Entwicklung von historischen Stadtführungen von und mit Kindern und Jugendlichen 

• Zusätzlicher Auf- und Ausbau eines behindertengerechten Internetauftritts 

• Organisation von Begegnungen mit Künstlern/Künstlerinnen in Schulen / Kinderheimen / 

Freizeiteinrichtungen / Kinderkrankenhäusern und Erarbeitung von gemeinsamen Aktionen 

und Projekten 

• Soziokulturelle Angebote: Geschichtswerkstätten, altersübergreifende Projekte, Unterstüt-

zung von Nachwuchsbands 

• Erarbeitung, Vorbereitung und Durchführung von zusätzlichen kulturellen Angeboten unter 

Einbeziehung von ausländischen Jugendlichen, Frauen, Rentnern/Rentnerinnen,  

• Zusätzliche Unterstützung von Arbeiten in der Denkmalpflege außerhalb der kommunalen 

Pflichtaufgaben. 

 

Tätigkeit in wissenschaftlichen Einrichtungen 

• Verbesserung der Betreuung ausländischer Studierender (z.B. Hilfe bei Sprachproblemen, 

Behördengängen) 

• Betreuung behinderter Studenten/Studentinnen (z.B. Transport) 

 

Tätigkeit im Bereich Bildung, Jugend und Sport 

In Kindertagesstätten 

• Einbringen eigener Kompetenzen, z.B. kreativer, künstlerischer Art, Musik, Bewegung, 

Sprache (z.B. andere Muttersprache) 

In Schulen 

• Durchführung zusätzlicher thematischer Projekte zur Ergänzung des Unterrichts oder im 

Rahmen von Ganztagsangeboten im Bereich Gesundheits- und Verkehrserziehung, Sport, 

Kunst und Kultur, Theaterarbeit oder Schülerzeitung 

• Unterstützung bei Einzelhilfen in der Arbeit mit lernschwachen Kindern und Kindern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf 

• Zusätzliche Hausaufgabenbetreuung 

• Unterstützung im Bereich Sozialarbeit an Schulen 

• Aufbau und Erhalt von Schulbibliotheken 

• Unterstützung bei der Erweiterung von Freizeitangeboten (Im Rahmen von Ganztagsange-

boten oder als Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag) wie z.B. zusätzliche Betreuung von 



 

090401_Richtlinien_Hellweg_Jobs  17 

Sport- und Spielangeboten, Organisation von Sportwettkämpfen und Veranstaltungen, Mu-

sikinstrumenten-Unterricht, Chor, Totoclub, Erste Hilfe, Schülercafe 

• Unterstützung bei Projekten zum Abbau von Hemmschwellen der Jugendlichem im Um-

gang mit Institutionen 

In Jugendeinrichtungen 

• Unterstützung in verschiedensten Projekten im Freizeitbereich wie z.B. Sport, Umwelt, 

Theater, Musik, Gesundheit, geschlechtspezifische Angebote 

• Begleitung von Projektfahrten 

• Ergänzende pädagogische Angebote in Heimen wie z.B. zusätzliche Interessengruppen, 

Hausaufgaben- bzw. Nachhilfe 

• Unterstützung von einzelnen Jugendlichen mit Verhaltensproblemen in der Schule (im 

Rahmen flexibler Einzelbetreuung) 

• Hausaufgabenhilfe und Nachhilfeangebote in Jugendeinrichtungen 

In Sportvereinen 

• Zusätzliche Angebote für sportinteressierte Kinder und Jugendliche in  und außerhalb von 

Sportvereinen 

• Ergänzende Angebote im Bereich des Breitensports, z.B. Organisation von Lauftreffs, 

Spielfesten u.ä. 

 

Tätigkeit im Bereich Naturschutz 

• Unterstützung der ehrenamtlichen Naturschutzarbeit in den regionalen Geschäftsstellen der 

Natur- und Umweltschutzverbände 

• Umweltverbessernde Arbeiten und Naturschutz außerhalb der kommunalen Pflichtaufga-

ben 

 

Tätigkeit im Bereich Verkehr 

• Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeit bei den Verkehrswachten bei der Durchführung 

von Projekten zur Verkehrssicherheit 
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Anlage 3:  Antragsvordruck 
 
Arbeit Hellweg Aktiv (AHA) 
Paradieser Weg 2 
59494 Soest 

Eingangsvermerk der AHA 
Org.-Zeichen:  
Projekt-Nr.:  
Tag der Antragstellung:  
 

Antrag auf Anerkennung und Förderung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwands-
entschädigung - Hellweg-Jobs 

nach § 16 d Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) 
 
1. Antragsteller (Träger der Hellweg-Jobs)  

 

Name/ Bezeichnung: _____________________________________________________________________  

Straße, Nr. _____________________________________________________________________________ 

PLZ, Ort _______________________________________________________________________________ 

Telefon: ________________/_________________ Telefax: ______________________________________ 

E-Mail: ________________________________________________________________________________ 

Ansprechpartner/in:______________________________________________________________________ 

Bankverbindung: ________________________________________________________________________  

BLZ _______________________________ Kontonummer: _______________________________________ 

 

 
 
Kurzbezeichnung des Projekts zur Schaffung von Hell weg-Jobs  

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Förderbeginn: _________________  Förderdauer:  unbefristet / ______Monate 

 

Anzahl der Hellweg-Jobs: _________  

 

Wöchentliche Beschäftigungszeit je Hellweg-Job: _______ Stunden  
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Ausführliche Beschreibung der Hellweg-Jobs / Darste llung des Konzeptes  
Insbesondere sind Angaben / Erläuterungen zu folgenden Kriterien erforderlich:  
 
Tätigkeitsbeschreibung / Arbeitsinhalte / Einsatzfe lder  
 
 
 
 
 
 
 
 
Einsatzorte  
 
 
 
 
 
 
 
 
Umfang und Verteilung der Arbeitszeit  
 
 
 
 
 
 
 
 
Erläuterungen zur Eignung als Träger von Hellweg-Jo bs  
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung des öffentlichen Interesses / der Gemein nützigkeit  
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung der Zusätzlichkeit und der Wettbewerbsne utralität  
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Personal-/Betriebsrat vorhanden ? Falls ja bitte St ellungnahme Personal-/Betriebsrat (Unbedenklich-
keitsbescheinigung) beifügen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.  
 
Die Richtlinien der AHA für Träger von Hellweg-Jobs  nach § 16 d habe ich zur Kenntnis genommen 
und erkenne sie an.  
 
Die Unfallversicherung der Hellweg-Jobber wird sich ergestellt.  
 
 
 
 
(Ort, Datum / Name, Unterschrift und Stempel des Trägers)  
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Anlage 4:  Informationen für Hilfeempfänger/innen ( Flyer) 
 

 
 
 
Hellweg-Jobs 
in Ihrer Region 
 
 
Mögliche Tätigkeitsfelder 
(keine abschließende Aufzählung) 
 

 Betreuung behinderter Menschen 
 Seniorenarbeit 
 Pflege 
 Soziale Dienste 
 Gesundheit 
 Kultur 
 Bildung, Jugend, Sport 
 Naturschutz 

 
 
Hellweg-Jobs sind immer zusätzlich und 
liegen im öffentlichen Interesse. Sie ge-
fährden keine regulären Arbeitsverhält-
nisse und verhindern auch nicht deren 
Neueinrichtung. 
 

 
Für Fragen zum Thema „Hellweg-Jobs“ 
wenden Sie sich bitte an Ihre/n Vermitt-
ler/in oder Fallmanager/in. 
 
Zur Terminabsprache nutzen Sie bitte 
die Info-Hotline der Arbeit Hellweg Aktiv 
(AHA). 
 
Die Hotline der AHA ist unter der Tele-
fonnummer 
 
02921/106500 
oder 
0180/100309150-500 
(zum Ortstarif)  
 
erreichbar, und zwar 
 

 montags bis mittwochs von 8 bis 
16 Uhr 

 donnerstags von 8 bis 18 Uhr 
 freitags von 8 bis 12.30 Uhr 

 
 

 
 

 
 
 

Hellweg-Jobs 
 
ein Weg 
zur Verbesserung 
Ihrer 
Vermittlungschancen 
 
 

 
 
Stand: 01.04.2009 
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Was bringt mir ein 
Hellweg-Job? 
 
Hellweg-Jobs stellen kein Arbeits-, sondern 
ein Sozialrechtsverhältnis dar. Durch den 
Hellweg-Job wird meine Beschäftigungsfähig-
keit und Mobilität erhalten oder wiederherge-
stellt. Meine Eigeninitiative soll gestärkt wer-
den.  
 
Hellweg-Jobs können neben der Förderung 
sozialer und beruflicher Fähigkeiten auch der 
Überprüfung der Arbeitsbereitschaft und Ar-
beitsfähigkeit dienen.  
 
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt zwischen 
15 und 30 Stunden. 
 
 

Wie komme ich an einen 
Hellweg-Job? 
 
Voraussetzung für eine Zuweisung ist, dass 
ich laufend Arbeitslosengeld II beziehe. 
Mein/e Vermittler/in oder Fallmanager/in 
weist mich auf der Basis eines individuellen 
Hilfeplans mittels einer schriftlichen Eingliede-
rungsvereinbarung zu. Er/Sie entscheidet 
auch, wie lange ich zugewiesen werde (in der 
Regel für 6 Monate) und welche Tätigkeit zu 
mir passt.  
Für die Aufnahme einer sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeit kann der Hellweg-Job ohne 
Einhaltung von Fristen abgebrochen werden. 
 

Welche Vorteile habe ich von 
einem Hellweg-Job? 
 
Der Träger meines Hellweg-Jobs erhält von 
der AHA eine monatliche Fallkostenpauschale. 
Aus dieser Pauschale erhalte ich vom Träger  
(nicht von der AHA!): 
 

 Mehraufwandsentschädigung  
(mind. 1,50 € pro geleisteter Arbeitsstun-
de) 

 Fahrkosten, wenn die Entfernung zwischen 
meiner Wohnung und der Einsatzstelle 
mind. 4 km beträgt  
(Entfernungspauschale 0,40 €/km) 

 notwendige Arbeitsschutzkleidung  
 
Weiterhin ist der Träger im Rahmen des Ar-
beitsschutzes für die Absicherung möglicher 
Unfall- und Haftungsschäden verantwortlich.  
 
Ich hafte als Hellweg-Jobber/in für Schäden 
während der Tätigkeit nur wie ein/e Arbeit-
nehmer/in. 
 
Urlaub: Für jeden vollen Kalendermonat Be-
schäftigungszeit stehen mir 2 Urlaubstage zu.  
Nach Abschluss des Hellweg-Jobs erhalte ich 
vom Träger eine qualifizierte Arbeitsbeschei-
nigung. 
 
Hinweis: Die aufgeführten Leistungen erhalte 
ich zusätzlich zum Arbeitslosengeld II! 
 

Was muss ich beachten? 
 
Während des Hellweg-Jobs bin ich weiterhin 
durch die AHA kranken-, pflege- und renten-
versichert. 
Für Feiertage/ Krankheitstage / Urlaubstage 
bekomme ich keine Mehraufwandsentschädi-
gung. 
Bei Erkrankung bin ich verpflichtet, meiner 
Einsatzstelle umgehend ab dem 1. Tag eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. 
Als Hellweg-Jobber/in bemüht sich mein/e 
Vermittler/in bzw. mein/e Fallmanager/in wei-
terhin darum, mir geeignete Stellenvorschläge 
zu unterbreiten. Unabhängig davon bin ich 
allerdings auch weiterhin verpflichtet, mich 
eigenständig zu bewerben.  
Sollte der Bewilligungsabschnitt für das Ar-
beitslosengeld II während des Hellweg-Jobs 
auslaufen, muss ich rechtzeitig meinen Folge-
antrag bei meinem zuständigen AHA-Standort 
abgeben.  
 

WICHTIG : 
 
Bei Weigerung einen Hellweg-Job an-
zunehmen oder fortzuführen ohne 
hierfür einen wichtigen Grund zu ha-
ben, werden mir die Leistungen des 
Arbeitslosengeldes II gekürzt. 
Ich muss unbedingt die Rechtsfol-
genbelehrung in der Eingliederungs-
vereinbarung beachten. 
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Schaffung von Hellweg-Jobs i. S. v. § 16 d 
 
Anlage 5: Monatsbericht / Abrechnung 

Hellweg-Jobs 
für den Monat:                    20       

 

 

 

 

 

 

 

 
An  
Arbeit Hellweg Aktiv (AHA) 
Paradieser Weg 2 
 
59494 Soest 
 

Projektnummer: 
(SIEHE ANERKENNUNGSBESCHEID) 383/   /   
VOM TRÄGER BITTE IMMER ANZUGEBEN 
 

Träger:       

 
Anschrift:       
 

Erklärung des Trägers: 
Ich versichere, dass ausschließlich von der AHA zugewiesene erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem SGB II in den 
im Förderantrag und im Bewilligungsbescheid beschriebenen Hellweg-Jobs im Rahmen von Sozialrechtsverhältnissen 
beschäftigt werden und das die Mehraufwandsentschädigungen ohne Abzug unverzüglich an die Teilnehmer/innen 
weitergegeben werden. 
Ich bestätige die Richtigkeit aller Angaben, insbesondere der Teilnahmetage und Beschäftigungsstunden und beantrage, 
für die nachstehenden Personen die Auszahlung von pauschalen Förderleistungen auf das im Förderantrag angegebene 
Konto. Meine Aufwendungen im Zusammenhang mit den o. a. Hellweg-Jobs entsprechen mindestens den bewilligten 
Förderleistungen. Leistungen Dritter sind dabei berücksichtigt. 
 
 

Erläuterungen zum Monatsbericht 
Projektkosten  sind nur für Zeiten förderbar, in denen die Hellweg-Jobs besetzt oder als besetzt anerkannt waren 

(Teilnehmertage = TNT). 
Für jeden Fördermonat in Hellweg-Jobs wird bei einer Besetzung von bis zu 14 Teilnehmertagen die Hälfte der 
bewilligten Kostenpauschale, ab 15 Teilnehmertagen die volle Kostenpauschale ausgezahlt. 
 
TNT = Teilnehmertage =   Kalendertage, an denen erwerbsfähige Hilfebedürftige als Teilnehmer/innen in Hell-

weg-Jobs zu zählen sind (besetzte Teilnahmeplätze).  
Urlaubstage der Teilnehmer (bis zu 2 Tage je vollen Kalendermonat der Beschäfti-
gungszeit) gelten als TNT. 

Die Mehraufwandsentschädigung  (MAE)  wird nur für die vom Teilnehmer / von der Teilnehmerin tatsäch-
lich geleisteten Beschäftigungsstunden gezahlt. 

BStd = Beschäftigungsstunden =   Zahl der tatsächlich geleisteten Beschäftigungsstunden im Hellweg-Job 
Seite 2� 
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Monatsbericht für 

Anzahl bewilligter Hellweg-Jobs:       Wöchentliche Beschäftigungszeit je Hellweg-Job:       

Bew. mtl. Kostenpauschale:       Mehraufwandentschädigung je BStd.:       
             

Fahrkostenberechnung Name Vorname Geburtsdatum Kunden-Nr. 
 

Eintritt Austritt TNT BStd Auszahlung 
 

Projekt-
kosten  

Auszahlung 
 

MAE Arbeits-
tage 

Anfahrt-
strecke 
 

einfache Entfer-
nung in km 

Auszahlung 
 

 Fahrkosten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                                                          

Summe::::                                         

Ort, Datum / Name, Unterschrift des Trägers 

     ,       /  



Anlage 6:  Beurteilung nach Ablauf des Einsatzes im  Hellweg-Job 
 
 

BEURTEILUNG NACH ABLAUF DES EINSATZES IM HELLWEG-JO B 

 
 
Beschäftigte/r:   
Zeitraum:  
Einsatzort:  
Ansprechpartner/in:  
 
Bitte geben Sie eine kurze Beurteilung ab: 
 

Einsatzbereich: _________________________________________________________________ 

Tätigkeiten:_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 sehr gut  gut  zufrieden stellend unzureichend 
  

Zuverlässigkeit: �    �    �    �  

Arbeitswilligkeit: �    �    �    �  

Arbeitsleistung: �    �    �    �  

Zusammenarbeit 
mit Kollegen: �    �    �    �  

reguläres Ende: �   
 
Abbruch: �   
 Grund:_______________________________________  
  
Bemerkungen/ 
Auffälligkeiten___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 
Datum: ______________  _______________________ 
  (Unterschrift) 
 
Bitte zum Ablauf des Einsatzes zurück an: Arbeit Hellweg Aktiv (AHA)  
(innerhalb von 14 Tagen)  z.Hd. < Name der Integrations-

fachkraft > 
                  < Anschrift der Arbeit Hellweg   
                                                                                                          Aktiv > 
  Tel.  
  Fax  
  <vorname.Name@arge-sgb2.de > 
 


